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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
das Verfahren bei Volksinitiative,  

Volksbegehren und Volksentscheid – 
Zweites Gesetz zur Erleichterung von 

Volksbegehren 
 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über das Verfahren bei Volksini-
tiative, Volksbegehren und Volksentscheid in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 542), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Gesetz  
über das Verfahren bei Volksinitiative,  

Volksbegehren und Volksentscheid  
(VIVBVEG) 

§ 12 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„bis zum Abschluss des Volksbegehrens 
auszulegen.“ 
 
 

 § 12 
 

(1) Die Beschaffung der Eintragungslisten 
sowie der Nachtragslisten und ihre Versen-
dung ist Sache derjenigen, die das Volksbe-
gehren verfolgen. Die Form der Eintragungs- 
und Nachtragslisten wird durch die Durch-
führungsbestimmungen geregelt. 
 
(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, 
 
1. vorschriftsmäßige Eintragungslisten in-

nerhalb von vier Wochen nach der Ver-
öffentlichung der Zulassungsentschei-
dung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen entgegenzuneh-
men und 

 
 
2. während der fünften bis zweiundzwan-

zigsten Woche nach der Veröffentli-
chung für die Eintragung auszulegen. 

 
Eintragungslisten, die nicht innerhalb der 
vorgenannten Frist von vier Wochen den Ge-
meinden zugehen, werden nicht ausgelegt. 
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(3) Die Eintragung ist innerhalb der üblichen 
Amtsstunden oder zu anderen mit den An-
tragstellerinnen und Antragstellern oder ih-
ren Beauftragten zu vereinbarenden Tages-
zeiten und anSonntagen zu besonders fest-
zusetzenden Stunden zuzulassen. 
 
(4) Die Eintragungslisten sind in Gemeinden 
bis 100.000 Einwohner mindestens an einer 
Stelle, in Gemeinden über 100.000 Einwoh-
ner mindestens an zwei Stellen für die Ein-
tragung auszulegen.  
 
(5) Die Eintragungslisten sind nach Bestim-
mung des für Inneres zuständigen Ministeri-
ums an nicht mehr als vier der in die Eintra-
gungsfrist fallenden Sonntage in einem zu-
sammenhängenden Zeitraum von mindes-
tens vier Stunden auszulegen. 
 
(6) Beginn und Ende der Eintragungsfrist 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bestimmt das für 
Inneres zuständige Ministerium. In einzelnen 
Fällen kann es die Fristen des Absatzes 2 
verlängern. Beginn und Ende der Eintra-
gungsfrist sowie die Sonntage der amtlichen 
Listenauslegung gibt es im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekannt. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
Bei der Durchführung eines Volksbegehrens können sich die Stimmberechtigen nach dem 
Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVB-
VEG) in Listen, die von den Gemeindebehörden ausgelegt werden (amtliche Listenausle-
gung), und - nach Zulassung - in Listen, die von den Antragstellern des Volksbegehrens aus-
gelegt werden (freie Unterschriftensammlung), eintragen. Die Dauer der amtlichen Listenaus-
legung beträgt 18 Wochen, während die freie Unterschriftensammlung 12 Monate dauert (vgl. 
§ 18a Absatz 1 VIVBVEG). 
 
Erfahrungsgemäß erfolgt die amtliche Listenauslegung eher zum Beginn eines Volksbegeh-
rens, während sich viele Menschen aber erst zum Ende des Volksbegehrens in die Unter-
schriftenlisten eintragen wollen  (vgl. zu den Fristen etwa die Bekanntmachung  über die Zu-
lassung der amtlichen Listenauslegung und der parallelen Durchführung der freien Unterschrif-
tensammlung für das Volksbegehren „G9 jetzt!“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
vom 14. Dezember 2016,  
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?print=1&anw_nr=1&gld_nr=%201&ugl_nr=1000& 
val=&ver=10&aufgehoben=N&keyword=Volksbegehren&bes_id=35844). 
 
Zweck des Zweiten Gesetzes über die Erleichterung von Volksbegehren ist es, die Eintra-
gungsfristen weitgehend zu harmonisieren und den Stimmberechtigten die Möglichkeit zu ge-
ben, ihre Stimmen bis zum Abschluss des Volksbegehrens direkt bei den Gemeinden abzu-
geben. 
 
 
Michele Marsching 
Marc Olejak 
 
und Fraktion 


